
PLZ Ort Befugte(r) Ärztin / Arzt Monate der Weiter-
bildungsbefugnis

55543 Bad Kreuznach Diakonie Krhs. kreuznacher diakonie
Ringstr. 64

48 voll
WO 2006

Herr Dr. med. A.Borsche

nicht anrechenbar für Intensivmedizin. Der WB-Befugte
hat dafür Sorge zu tragen, dass evtl. fehlende
WB-Inhalte durch z.B. Hospitationen oder Kurse
erworben werden können.

55543 Bad Kreuznach Diakonie Krhs. kreuznacher diakonie
Ringstr. 64

66 *)Auflage
WO 2022

Herr Dr. med. A.Borsche

davon 6 Monate für Notfallaufnahme. Nicht anrechenbar
für Intensivmedizin. Der WB-Befugte hat dafür Sorge zu
tragen, dass evtl. fehlende WB-Inhalte durch
Hospitationen unter einem befugten Arzt und durch
Kurse, die von einer Ärztekammer zur WB anerkannt
wurden, erworben werden können. Dies ist im Zeugnis
und im Logbuch zu dokumentieren. Befristet bis zum
02.01.2023.

56068 Koblenz GKM Ev. Stift St. Martin
Johannes-Müller-Str. 7

48 voll
WO 2006

Herr Dr. med. A.Sandner

nicht anrechenbar für Intensivmedizin. Der WB hat dafür
Sorge zu tragen, dass fehlende Inhalte in ausreichender
Anzahl von den WB-Assistenten ggf. durch
Hospitationen erlernt werden können. Das Zeugnis
hierüber muss gemeinsam mit dem
weiterbildungsbefugten Hospitationspartner
unterzeichnet werden.
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PLZ Ort Befugte(r) Ärztin / Arzt Monate der Weiter-
bildungsbefugnis

56068 Koblenz GKM Ev. Stift St. Martin
Johannes-Müller-Str. 7

60 *)Auflage
WO 2022

Herr Dr. med. A.Sandner

Nicht anrechenbar für Notfallaufnahme. Nicht
anrechenbar für Intensivmedizin. Befristet bis zum
31.12.2024.

56072 Koblenz Herzhoff,Dr.
Rübenacher Str. 32

12
WO 2006

Herr Dr. med. T.Herzhoff

nicht anrechenbar für Intensivmedizin.

56072 Koblenz Herzhoff,Dr.
Rübenacher Str. 32

12 *)Auflage
WO 2022

Herr Dr. med. T.Herzhoff

Nicht anrechenbar für Intensivmedizin. Befristet bis zum
01.07.2023.
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